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*18 3Unftt. fdjlttcij. Çmnbtti,

Anstricke für Zink.
(Beziefung genommen, auf mieberfolte Anfragen

aus bem ßeferfreiS.)
Sa gewöfntidfe garbenanftridfe ficfj erfafruugSgemäfj

für 3inf uicft gut eignen, bejro. auf biefem
' ÜÄetaHe

nidft bon langer Sauer finb, l)at bie ©efeUfcfaft 2llten=
berg, Vieille SJiontagne, einen neuen Slnftridf fergeftellt,
meldet fomot)! mctterfeft als gefällig bon Slnfefen ift,
mie bieS burcf betriebene ißrobeobjefte, welefe bereits
mehrere 3afre erfolgreich allen SBitterungSeinflüffen
©tanb gehalten faben, ermiefen ift.

Sie braune garbe, mere fief auef abtönen läfjt,
befteft aus einem feinen, metadifcfen ^ulber, metcfeS
bie fjirrna Sdfröber & ©tabelmaun in Dberlafnftein
a. iftpeiu unter ber Bezeichnung „garbpulber für ela=

ftifchen ginfanftricf" Ijerftellt.
1 Kilo garbpulüer mifdft man mit 1 Silo unge»

focf tem Seinöl unb 40 (Stamm ©iccatib. SiefeS ©iccatib
mirb auS 1 Kilo farzfaurem SRangan unb 2 Kilo Ser»
pentingeift fait jufammengemifdjt.

1 Kilo fÇarbpulber genügt, um ca. 15 Quabratm.
3iuffläcfe zweimal ju ftreicfeu.

SaS fjarbpulber mirb juerft mit geroohnltdEjem,
itngefodftem Seinöl buref einfadfeS Umrüfren angemacft,
wobei nur ju beachten ift, baff fid) feine Börner bilbett
bürfen. @S ift empfehlenswert, raenig garbe auf ein»
mal anzureiben, ein niebrigeS ©efäfj baju ju berroenben
unb jebeSmal mit bem ißtnfel umjurütjren, ef)e man
etroaS fjarbe nimmt, roeil baS Del in ffwlge ber ©dfmere
beS ijîulberS fdfon uacf ganz furjer $eit obenauf fcfmimmt.
©efäf unb ißinfet muffen bor ©ebraudf gut gereinigt
merben. SBefentticf ift eS, ganz roenig garbe am ißinfel
Zu haben unb feljr bünti aufzutragen, ba bie garbe
fonft abläuft. Um bie Btufetfiricfe ju berwifcfen, mere
je nad) ber Beleucftung ber gegriffenen gtäcfe fichtbar
werben, muff ber Stnftrich mit einem bicfen, trodfenen
ißinfel betupft roerben.

®S ift unbebingt erforberlief, baff biefer Slnfiridh
fc^nell trodnet; berfelbe ift bafer im freien nur mäfrenb
ber guten SafrcSzeit an regenfreien Sagen borjunepmen
— er bleibt auf bie Sauer elafiifdj.

(Sine Borbebingimg für bie ^altbarfeit beS elaftifdfen
garbanftridfeS ift bie boüfommene Djfbation ber z»
ftreiefenben ginffläefe. ®S ift bafer burcfauS notioenbig,
mit bem Slnftridf ju warten, bis neues ginfblccf ojfbiert
ift ober eine füuftlidje Djfbatiun borzunefmen. Um
leftere ferborzurufen, ofne bas SDÎetalI burcf z" ftarfe
©äurelöfuug zu befdhäbigen, bebient mau fief folgeuben
bewährten ÜÄittelS; man löft:

1 Seil Kupfercflorib,
1 „ falpeterfaureS Kupfer,
1 „ ©almiaf

in 64 Seilen SBaffer auf unb feft biefer ÜJtifcfjung
1 Seil ©aljfäure zu.

Siefe glüffigfeit wirb mit einem reinen ^iitfel auf
baS neue ßinfblecf geftridfen unb gibt bemfelben uacf 12
bis 24 ©tunben eine grane Färbung. Ser nicht fafteube
9rieberfcftag wirb uacf Slblauf biefer grift abgebürftet;
bie elaftifcfe fÇarbe mirb bann möglichft büun aufge»
tragen. @S finb für berart präparierte giädfett jwei
©triefe erforberlic^, mäfrenb bei einer natürlich o^fbierten
$Iädfe ein ©trief genügt, ba bie Djfbation raufer ift
unb bie gfarbe etwas bider aufgetragen werben fann,
ofne bafj ein Ablaufen berfelben ju befürchten ift. Sie
betreffenbe fjläcfe mufj üorfer burd) Slbbürfteu forgfältig
bon ©taub unb ©eifmuf gereinigt werben.

Ser üorbefdfriebene elaftifdfe SInftridf fat einen
braunen Son, mäfrenb ein unelaftifdfer, fdfwarjer ober
bleifarbiger buref (Srapfitfarbe erreicht wirb. Seftere

.=&ettnng („ÜWetftetblalt") iljr. &0

fat fief fcfon feit langen Safren als unbebingt faltbar
für ermiefen, borauSgefeft, ba§ ber betreffenbe
SInftridf regelrecht auf bereits offbiertem SDÎetaHe bor»
genommen würbe.

93eftanbteile ber garbe: 600 ©ramm ©rapfit auf
1 Siter (Sffig.

©in ©trief genügt, um bereits offbiertem, forgfältig
abgebürftetem ^tntbtedf eine buntle Färbung zu geben,
mäfrenb neues 3üdblecf borfer (wie oben angegeben)
abgebeizt unb mit zwei ©triefen berfefen werben muf).
Ser ©rapfitanftrief ift nur bei gutem SBetter borzu»
nefmen unb trodnet fefon naef einigen ©tunben; bor
boüftänbigem Stntrodnen unb felbft in ben näefften
24 ©unben foüte fein Stegen ober Sau barauf faüen.

SB.

man soll lernen, wo und was man lernen kann
Unter biefem ÏÏRotto ift bie naefftefenbe Stotiz in

©aefen ber Sauforberung nieft ofne SSebeutung auef
für bie ^ntereffenten ber ©efroeiz-

Der deutsche öesetzentwurf wegen Schutz der

Bauforderungen.
Ser neuefte ©ntwurf eineS ©efefeS jum ©cfufe ber

Sauforberungen bringt einige bebeutenbe SSerbefferungen
gegenüber ben älteren (Sntmürfen oon 1897 unb 1901.
©o ift bie Deffentlicffeit ber 53auoerträge fortgefallen;
ferner füllen bie Sautieferanten benfelben ©cfuf geniefen
wie bie 53aufanbwerfer. SBicftig ift auef bie neue SBe=

ftinunung, bafe burd) Hinterlegung oon '/« ber S3au=

toftenfumme zur ©idferung ber SSaugläubiger bie 3ln=

wenbung beS ©efefeS auf einen S3au wie ben S3auferrn
oermieben werben fann. ganze» aber ift ber ©dfuf
ber Süauforberungen in bem neuen ©ntwurf ebenfo or=
ganifiert wie in bem (eften ©ntwurf oon 1901. Um
bie ©dfäbigung oon ÏSauglâubigern (Saufanbwert'ern,
Bauarbeitern, Baulieferanten) buvdf gewiffe Bobenfpefu»
lauten unb Bauunternefmer unmöglicf zu maefen, feflägt
ber ©ntwurf, inbem er ben bei einem Bau unbefriebigten
Baugläubigern zunäefft eine ©ieferungSfppotfef auf ben
Bau einräumt, noef zwei Hauptmittel oor:

1. Um bie zu fofe Bewertung unb bamit bie zu
fofe Belüftung ber Bauftellen mit Hppotfefen unmöglief
Zu madfen, foil eine Borbelaftung oor ber ©ieferungS»
fppotfef ber Baugläubiger nur bann juläffig fein, als
für ben Çaff baf bie Borbelaftung ben oon einer be=

foitberen ©cfäfungsbeförbe feftgeftellten Bauftellenwert
überfefreitet, für bie Ueberfefreitung Sief erfeit zu ©unften
ber Baugtäubiger geleiftet werben muf.

Mäcker & Schaufelbergen
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Werkzeug - IVlaschinen.

JUustr. schwetz. Handw.

Anstriche für Ank.
(Beziehung genommen, auf wiederholte Anfragen

aus dem Leserkreis.)
Da gewöhnliche Farbenanstriche sich erfahrungsgemäß

für Zink nicht gut eignen, bezw. auf diesem Metalle
nicht von langer Dauer sind, hat die Gesellschaft Alten-
berg, Vieille Montagne, einen neuen Anstrich hergestellt,
welcher sowohl wetterfest als gefällig von Ansehen ist,
wie dies durch verschiedene Probeobjekte, welche bereits
mehrere Jahre erfolgreich allen Witterungseinflüssen
Stand gehalten haben, erwiesen ist.

Die braune Farbe, welche sich auch abtönen läßt,
besteht aus einem feinen, metallischen Pulver, welches
die Firma Schröder «k Stadelmann in Oberlahnstein
a. Rhein unter der Bezeichnung „Farbpulver für ela-
stischen Zinkanstrich" herstellt.

1 Kilo Farbpulver mischt man mit 1 Kilo unge-
kvchtem Leinöl und 40 Gramm Siccativ. Dieses Siccativ
wird aus 1 Kilo harzsaurem Mangan und 2 Kilo Ter-
pentingeist kalt zusammengemischt.

1 Kilo Farbpulver genügt, um ca. 15 Quadratm.
Ziukfläche zweimal zu streichen.

Das Farbpulver wird zuerst mit gewöhnlichem,
eingekochtem Leinöl durch einfaches Umrühren angemacht,
wobei nur zu beachten ist, daß sich keine Körner bilden
dürfen. Es ist empfehlenswert, wenig Farbe auf ein-
mal anzureiben, ein niedriges Gefäß dazu zu verwenden
und jedesmal mit dem Pinsel umzurühren, ehe man
etwas Farbe nimmt, weil das Oel in Folge der Schwere
des Pulvers schon nach ganz kurzer Zeit obenauf schwimmt.
Gefäß und Pinsel müssen vor Gebrauch gut gereinigt
werden. Wesentlich ist es, ganz wenig Farbe am Pinsel
zu haben und sehr dünn aufzutragen, da die Farbe
sonst abläuft. Um die Pinselstriche zu verwischen, welche
je nach der Beleuchtung der gestrichenen Fläche sichtbar
werden, muß der Anstrich mit einem dicken, trockenen
Pinsel betupft werden.

Es ist unbedingt erforderlich, daß dieser Allstrich
schnell trocknet; derselbe ist daher im Freien nur mährend
der guten Jahreszeit an regensreien Tagen vorzunehmen
— er bleibt auf die Dauer elastisch.

Eine Vorbedingung für die Haltbarkeit des elastischen
Farbanstriches ist die vollkommene Oxydation der zu
streichenden Zinkfläche. Es ist daher durchaus notwendig,
mit dem Anstrich zu warten, bis neues Zinkblech oxydiert
ist oder eine künstliche Oxydation vorzunehmen. Um
letztere hervorzurufen, ohne das Metall durch zu starke
Säurelösung zu beschädigen, bedient mau sich folgenden
bewährten Mittels; man löst:

1 Teil Kupferchlorid,
1 „ salpetersaures Kupfer,
1 „ Salmiak

iil 64 Teilen Wasser auf und setzt dieser Mischung
1 Teil Salzsäure zu.

Diese Flüssigkeit wird mit einem reinen Pinsel auf
das neue Zinkblech gestrichen und gibt demselben nach 12
bis 24 Stunden eine graue Färbung. Der nicht haftende
Niederschlag wird nach Ablauf dieser Frist abgebürstet;
die elastische Farbe wird dann möglichst dünn aufge-
tragen. Es sind für derart präparierte Flächen zwei
Striche erforderlich, während bei einer natürlich oxydierten
Fläche ein Strich genügt, da die Oxydation rauher ist
und die Farbe etwas dicker aufgetragen werden kann,
ohne daß ein Ablaufen derselben zu befürchte» ist. Die
betreffende Fläche muß vorher durch Abbürsten sorgfältig
von Staub und Schmutz gereinigt werden.

Der vorbeschriebene elastische Anstrich hat einen
braunen Ton, während ein unelastischer, schwarzer oder
bleifarbiger durch Graphitfarbe erreicht wird. Letztere

.-Zeitung („Mnsterbtatt"; Vtr. so

hat sich schon seit langen Jahren als unbedingt haltbar
für Zink erwiesen, vorausgesetzt, daß der betreffende
Anstrich regelrecht auf bereits oxydiertem Metalle vor-
genommen wurde.

Bestandteile der Farbe: 600 Gramm Graphit auf
1 Liter Essig.

Ein Strich genügt, um bereits oxydiertem, sorgfältig
abgebürstetem Zinkblech eine dunkle Färbung zu geben,
während neues Zinkblech vorher (wie oben angegeben)
abgebeizt und mit zwei Strichen versehen werden muß.
Der Graphitanstrich ist nur bei gutem Wetter vorzu-
nehmen und trocknet schon nach einigen Stunden; vor
vollständigem Antrocknen und selbst in den nächsten
24 Sunden sollte kein Regen oder Tau darauf fallen.

W.

Man soll lernen, wo unü was man lernen kann!
Unter diesem Motto ist die nachstehende Notiz in

Sachen der Bauforderung nicht ohne Bedeutung auch
für die Interessenten der Schweiz.

ver «teutsche gesetsentwutt wegen Schul? üer

kaufsl<lerungen.
Der neueste Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der

Bauforderungen bringt einige bedeutende Verbesserungen
gegenüber den älteren Entwürfen von 1897 und 1901.
So ist die Oeffentlichkeit der Bauverträge fortgefallen;
ferner sollen die Baulieferanten denselben Schutz genießen
wie die Bauhandwerker. Wichtig ist auch die neue Be-
stimmung, daß durch Hinterlegung von 'Z der Bau-
kostensumme zur Sicherung der Baugläubiger die An-
wendung des Gesetzes aus einen Bau wie den Bauherrn
vermieden werden kann. Jni ganzen aber ist der Schutz
der Bauforderungen in dem neuen Entwurf ebenso or-
ganisiert wie in dem letzten Entwurf von 1901. Um
die Schädigung von Baugläubigern (Bauhandwerkern,
Bauarbeitern, Baulieferanten) durch gewisse Bodenspeku-
lauten und Bauunternehmer unmöglich zu machen, schlägt
der Entwurf, indem er den bei einem Bau unbefriedigten
Baugläubigern zunächst eine Sicherungshypothek auf den
Bau einräumt, noch zwei Hauptmittel vor:

1. Um die zu hohe Bewertung und damit die zu
hohe Belastung der Baustellen mit Hypotheken unmöglich
zu machen, soll eine Vorbelastung vor der Sicherungs-
Hypothek der Baugläubiger nur dann zulässig sein, als
für den Fall, daß die Vorbelastung den von einer be-

sonderen Schätzungsbehörde festgestellten Baustellenwert
überschreitet, für die Ueberschreitung Sicherheit zu Gunsten
der Baugläubiger geleistet werden muß.

Aài' à Klîtiàltmgki'

^ jVlâsczTitien.
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